
Winter-Dienste

OliverAttensam
Hausbetreuung

Welche Pflichten ha-
ben Hausbesitzer im
Winter?
Sie müssen zwischen

6 und 22Uhr verpflich-
tend die Gehsteige ent-
lang ihrer Liegenschaf-
ten von Schnee räumen
sowie streuen. Außer-
dem müssen sie Dach-
lawinen entfernen. Oft
können Eigentümer
dem Schneeräumen
nicht nachkommen, da
sie z. B. berufstätig
oder körperlich nicht in
derLage sind.
Und wenn dann etwas

passiert?
Kommt es zu einem

Unfall, weil der Haus-
besitzer seine Pflichten
vernachlässigt hat,
kann es neben einer
strafgerichtlichen Ver-
urteilung zu Schadens-
ersatzzahlungen an das
Sturzopfer kommen.
Was nützt es, eine Fir-

ma mit dem Winter-
dienst zu beauftragen?
Der größte Vorteil liegt
darin, dass das Unter-
nehmen die Haftung
für Räumen und Streu-
en übernimmt.
Mit welchen Kosten

muss man bei einer pro-
fessionellen Winterbe-
treuung rechnen?
Das ist von der Lage
der Liegenschaft sowie
der zu betreuenden Flä-
che abhängig. Bei uns
beginnt das Basis-Pa-
ket ab 228 Euro pro
Saison.
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